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Sachverhalt und Antrãge 

Auf die am 22. Närz 1984 angenieldete und am 

12. Dezenther 1984 veröffentlichte europäische Patent-

annieldung Nr. 84 103 268.3 wurde am 5. November 1986 das 

europàische Patent Nr. 0 127 741 erteilt. 

Ein von der Beschwerdeführerin (Einsprechenden) gegen das 
Patent am S. April 1987 eingelegter, auf den Einspruchs-

grund Artikel 100 a) EPU gestützter Einspruch wurde von 

der E inspruchsabte i lung mit Entscheidung indermündlichen 
Verhandlung vom 25. Januar 1989, in schriftlich 

begründeter Form zur Post gegeben am 2. Nai 1989, 

zurückgewiesen. 

Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin unter 

gleichzeitiger Bezahiung der Beschwerdegebuhr am 

28. Juni 1989 Beschwerde eingelegt und am gleichen Tag die 
Beschwerdebegründung eingereicht. 

Die Beschwerdeführerin hat innerhaib der Einspruchsfrist 
die Druckschriften 

Dl 	DE-A-2 457 772 

D2 	StJ-A-727 910 

genannt. 

1111 Laufe des Einspruchsverfahrens wurden von den 
Beteiligten noch die 

D3 FR-A-i 000 613 (aus deni Recherchenbericht des 

angegri ffenen Patents) 

J 
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D4 DE-B-1 805 789 (aus der Beschreibungseinleitung des 

angegriffenen Patents) 

D5 1 Zeichnung der Fa. Bosch voin Mai 1988 und zwei 

Zeichnungen vom November 1987 (nicht veröffentlicht) 

D6a DE-B-3 410 473 (auf der Prioritàtsanineldung des 

angegriffenen Patents beruhende, nicht veräffent-

lichte deutsche Patentschrift) 

D6b Meyers Physikiexikon, Mannheim 1973, Stichwort 

"Diamagnetisnius" 

D7 "Dauermagnete, Werkstoffe und Anwendungen", Schüler-

Brinkmann, Berlin-Heidelberg-New York 1970, 

Seiten 438, 439; 534; 543, 544, 546, 547; 562; 571 

bis 573; 579, 581; 598 und 602 

genannt, und zwar wurden die Druckschriften D3 bis D5 und 

D7 von der Beschwerdeführerin und D6a und D6b von der 

Beschwerdegegnerin eingeführt. 

liii Beschwerdeverfahren verwies die Beschwerdeführerjn 

weiterhin noch auf die in der Beschreibungseinleitung des 

angefochtenen Patents genannten Druckschriften 

D8 	DD-A-28 168 

D9 	DE-A-1 755 496 sowie 

die mm Recherchenbericht erwähnten Druckschriften 

D10 DE-A-3 024 921 

Dli DE-A-3 126 470 

D12 DE-U-8 222 808. 
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In einer Mitteilung der Beschwerdekammer geinäl3 Artikel 11 
(2) VerfOBK wurde den Beteiligten initgeteilt, daB der 
EinfluB der Fokussierung des Magnetfiusses auf das 
Verhalten der Korrekturfeder nach D4 bzw. dern 
angefochtenen Patent einerseits und auf das Verhalten 
einer Dàmpfungsvorrichtung nach D3 andererseits von 
Bedeutung sein dürfte. 

Am 22. August 1991 f and eine inündliche Verhandlung vor der 
Kanuner statt. 

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der 
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents. 

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Aufrechterhaltung 
des Patents auf der Basis eines in der Verhandlung 
vorgelegten, durch Einfügen der Wortfolge "auf den 
MagnetfiuB fokussierend wirkende" vor dern Wort 
"Weicheisenzwischenstücke" in Zeile 29 des ertei1ten 
Anspruchs 1 (Sp. 12, Z. 16 der Patentschrift) geänderten 
Anspruchs 1 sowie der ebenfalls in der Verhandlung 
vorgelegten abhängigen Ansprüche, der in der Verhandlung 
vorgelegten Beschreibung und der erteilten Zeichnungen. 

Der Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

"Zwischen dein ungefederten (8) und deni gefederten (9) 
Nasseanteil eines Kraftfahrzeuges eingeschaltetes 
Federungssystem, aus einer mechanischen, pneumatischen 
oder hydraulischen Tragfeder (1) mit positiver, reiativ 
groBer Steifheit, aus einer dazu parallel angeordneten, 
magnetisch ausgebildeten und un labilen Gleichgewicht 
stehenden Korrekturfeder (2) mit negativer Steifigkeit in 
einein Nulldurchgang (3) ihrer Kraft-/Weg-Charakteristik, 
und ggfs. aus einem ebenfalls parallel angeordneten 
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StoSdäiupfer (7), sowie mit einer Einrichtung (6) zum 

Messen des Arbeitspunktes (5) des Federungssystems 

gegenuber der normalen Höhenlage des Fahrzeuges ilber der 

Fahrbahn infolge stationärer Lasten und zum Verstellen des 

Nulldurchgangs (3) der Korrekturfeder relativ zu dem 

Arbeitspunkt, wobei die Korrekturfeder zwei jeweils mit 

Permanentmagneten (12, 15) ausgestattete Teile (10, 11) 

aufweist, von denen der eine Teil mit dem gefederten und 

der andere Teil mit dem ungefederten Masseanteil verbunden 

ist, und die Permanentmagnete an den Teilen der Korrektur-

feder jeweils in Bewegungsrichtung hintereinander 

geschaltet sind, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen den 

Permanentmagneten (12, 15) an jedem Teil (10, 11) der 

Korrekturfeder (2) auf den MagnetfluB fokussierend 

wirkende Weicheisenzwischenstücke (13, 16) angeordnet 

sind, daB die Pole benachbarter Permanentinagnete an den 

Weicheisenzwischenstücken gleichnamig aneinandergrenzen 

und die Magnetisierungsachsen der Permanentmagnete 

parallel zur Bewegungsrichtung (14) angeordnet sind, und 

daB die Anordnung so getroffen ist, daB der durch die 

Weicheisenzwischenstücke (13, 16) senkrecht zur Bewegungs-

richtung (14) umgelenkte MagnetfluB Pole an den 

Weicheisenzwischenstücken der beiden Teile (10, 11) der 

Korrekturfeder (2) erzeugt, die gleichnaxaig auf AbstoBung 

im labilen Gleichgewicht einander in gleicher Hãhe 

bezuglich der Bewegungsrichtung (14) gegenüberstehen." 

VIII. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin laSt sich wie folgt 

zusammenfassen: 

Der Gegenstand des im Oberbegriff richtig gegen den Stand 

der Technik nach der Druckschrift D4 abgegrenzten 

Anspruchs 1 unterscheide sich wirkungsmãBig von dem nach 

der gattungsgemäBen Druckschrift D4 lediglich durch die 

Fokussierung des Magnetfiusses. Im übrigen lose die 

bekannte LOsung nach D4 bereits die im angefochtenen 
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Patent formulierte Aufgabenstellung, die gegenüber dem 
ferner liegenden Stand der Technik nach den Druckschriften 
D8 und D9 forinuliert sei. Die bei der Korrekturfeder nach 
D4 nicht vorhandene, un Anspruch 1 des angefochtenen 
Patents sinngemài3 beanspruchte. radiale Magnetisierung mit 
Anordnung von Weicheisenzwischenstücken sei bei Permanent-
magneten schon aus den Druckschriften D3 und D7 bekannt. 
Bei, der Druckschrift D3 sei neben der Anwendung der in 
Rede stehenden Perinanentmagnete für einen Magnetdämpfer 
auch auf die Verwendung in' einer nach dem Tauchmagnet-
prinzip arbeitenden Fahrzeugaufhãngungsfeder verwiesen. In 
dein. Lehrbuch nach D7 sei die Ausbildung eines Permanent-
inagneten sowohi mit axialer Magnetisierung als auch mit 
radialer Magnetisierung und Weicheisenzwischenstücken 
gezeigt. Diese beiden Ausbildungsformen seien somit dem 
Grundwissen zuzurechnen und die Auswahl einer dieser 
beiden Forinen für ein Federungssystem mit Korrekturfeder 
sei für einen Fachxnann naheliegend. Die fokussierende 
Wirkung von Weicheisenzwischenstücken auf die Magnet1in•ien 
sei dem Fachinann bekannt gewesen und die Ausbildung der 
Weicheisenzwischenstücke derart, daB der angestrebte 
Effekt erzielt wird, sei eine reine Bemessungsfrage. 

IX. 	Die Beschwerdegegnerin argumentierte zur .  Stützung ihre&" 
Antrags wie folgt: 

Aus der D7 seien dem Fachmann die beiden in Rede stehenden 
Bauarten von Permanentniagneten nebeneinander stehend und 
in ihrer Wirkungsweise als gleichwertigbekannt. Etwaige 
Vorteile der axialen Magnetisierung mit Weicheisen-
zwischenstücken kännten aus der D7 nicht abgeleitet 
werden, in der im übrigen auch keine Anwendung der 

axialen Magnetisierung mit Weicheisenzwischenstücken bei 
Federn gezeigt sei. Die Druckschrift D3 befasse sich mit 
einer Komnbination aus einer Tragfeder und einem 
magnetischen Damnpfer, wobei die mnechanische Tragfeder 

C/ 
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durch eine rnagnetische Tauchkolbenfeder ersetzt werden 

känne. Eine zusãtzliche Korrekturfeder sei nicht erwãhnt. 

Bei der in Zusarnmenhang mit einern Magnetdãmpfer gezeigten 

Magnetisierung bewirkten die Weicheisenzwischenstücke nur 

eine radiale thnlenkung des Magnetfiusses. Auf eine 

Fokussierung und Konzentration des Nagnetfiusses wie beimn 

angefochtenen Patent komnme es bei D3 nicht an; denn es 

spiele für die Wirksamnkeit der Därnpfung keine Rolle, ob 

die Magnetlinien eng gebündelt oder weit auseinander- 

liegend verlaufen. liii Gegensatz zur D3 rnü8ten beirn 

angefochtenen Patent die Weicheisenzwischenstücke 

zusätzlich fokussierend und konzentrierend auf den Magnet-

fluB wirken, urn die Korrekturfeder in der Gr68enordnung 

einer Zehnerpotenz steifer und sornit auch wirkungsvoller 

als die nach der gattungsgernáBen Druckschrift D4 zu 

machen, so daB ein gernãB Aufgabenstellung geforderter 

verbesserter Fahrkornfort un Vergleich zu den bekannten 

Bauarten erreicht werde. Obwohl die Wirksarnkeit der 

Korrekturfeder nach D4 für eine praktische Anwendung 

anerkannterrnaBen noch nicht groB genug war, habe es noch 

14 Jahre gedauert bis die Lósung nach dern angefochtenen 

Patent gefunden wurde. Die von der Beschwerdeführerin 

vorgetragenen iiberlegungen beruhten auf einer unzulässigen 

rückschauenden Betrachtungsweise. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

der Regel 64 EPT); sie ist zulàssig. 

Gegen den Patentanspruch 1 und die übrigen geànderten 

Unterlagen bestehen in formnaler Hinsicht keine Bedenken. 

04023 
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2.1 	Die geltenden Unterlagen entsprechen mit Ausnahme des 

geànderten Anspruchs 1 sowie von einigen redaktionellen 

• Berichtigungen den ursprünglichen, Unterlagen. Anspruch 1 

• wurde durch Hinzufugung der beiden Wortfolgen a) "an den 

Weicheisenstücken" und b) "auf den MagnetfluB fokussierend 

wirkende" gegenüber dem ursprünglichen Anspruch 1 

geändert. Die Einfugung a) stelit lediglich eine 

Klarstellung dahingehend dar, daB infolge des umgelenkten 

• Nagnetflusses die Pole an den Weicheisenzwischenstücken 

und nicht an den Magneten selbst vorhanden sind, was in 

den ursprünglichen Unterlagen (vgl. die Beschreibung 

Seite 11, Zeile 12 der EP-A-127 741) in Verbindung mit 

den Figuren of fenbart ist. 

Die Einfügung b) findet ihre Stütze in der ursprünglichen 

Beschreibung Seite 4, Zeilen 27, 28. 

Es bestehen soxnit keine Bedenken gegen die ursprüngliche 

Offenbarung der geltenden Unterlagen (Art. 123 (2) EPU). 

2.2 • Die erst im Beschwerdeverfahren vorgenonunene Einfügung b) 

stelit eine kiare Beschränkung des Schutzumfangs des 

erteilten Anspruchs 1 dar, denn hierdurch wird indirekt 

eine Querschnittsbemessung der Weicheisenzwischenstücke: 

gefordert, die den MagnetfiuS fokussiert, d. h. wesentlich 

starker konzentrjert als dies ohne solche Zwischenstücke 

mäglich ist. 

Somit sind auch die Forderungen von Artikel 123 (3) EPU 

erfüllt. 

	

2.3 	Die Kaininer ist der Auffassung, daB die zur Forinulierung 

des Oberbegriffs des Anspruchs 1 verwendete Druckschrift 

D4 die dafür am besten geeignete Druckschrift darsteilt, 

denn im Gegensatz zu den weiteren ebenfalls eine 

Korrekturfeder betreffenden Druckschriften D8 und D9 zeigt 

die D4 als einzige eine aus zwei mit Permanentmagneten 

4 
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ausgestatteten Teilen bestehende Korrekturfeder, von denen 

der eine Teil mit dem gefederten und der andere Teil mit 

dem ungefederten Masseanteil verbunden ist. 

	

3. 	Bei der Beurteilung der Patentfãhigkeit des geltenden 

Anspruchs 1 sind nur noch die Druckschriften D3, D4 und 

D7 von Bedeutung. Die weiteren Entgegenhaltungen kommen 

dem Anspruchsgegenstand weniger nahe als die genannten 

Druckschriften und kãnnen deswegen auBer Betracht 

bleiben. 

	

3.1 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von 

demjenigen gemäS der am nàchsten kominenden D4 durch die in 

seinem Kennzeichen aufgeführten Merkinale. 

	

3.2 	Aus 3.1 folgt unmittelbar die Neuheit des Gegenstandes des 

Patentanspruchs 1, die im übrigen von der Beschwerde-

führerin nicht bestritten wurde. 

	

3.3 	Die Prüfung der Frage der erfinderischen Tätigkeit durch 

die Kanuner hat folgendes ergeben: 

3.3.1 In der gattungsgemä8en Druckschrift D4 ist auf der ersten 

Beschreibungsseite in Verbindung mit den Figuren 1 und 3a 

bis 3c sowie auf der letzten Seite (Punkt 4) das 

erwunschte Betriebsverhalten eines mit Korrekturfeder 

versehenen Federsystems der in Rede stehenden Gattung 

angesprochen, nämlich die Forderung nach groBer Weichheit 

der Aufhángung zur Abwehr von Erschütterungen infolge von 

Unebenheiten der Fahrbahn einerseits und nach geringen 

statischen Federauslenkungen andererseits. Auf der 

vorletzten Beschreibungsseite der D4 wird als erwünschte 

Eigenschaft der geringe konstruktive Aufwand und der 

geringe Platzbedarf der bekannten Korrekturfeder erwähnt. 

Bei der D4 wird also offensichtlich die Erhohung des 

Fahrkomforts bei insgesamt leichter Bauweise der 
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Korrekturfeder und soxnit bereits die Lösung der beim 
angefochtenen Patent gesteilten Aufgabe angestrebt. 

3.3.2 Die Kanuner hat keine Zweifel bezüglich der von der 
Beschwerdegegnerin mittels eines Modeils demonstrierten 
Wirksainkeit des beanspruchten Federsystems, dessen 
Korrekturfederaufgrund der axialen Magnetisierung und der 
Fokussierung des radial umgelenkten Magnetfiusses -in den 
Weicheisenzwjschenstücken eine erhöhte Konzentration der 
Magnetiiniendichte und soinit eine beträchtiich erhähte 
negative Steifigkeitaufweist (vgi. auch Punkt 3.3.6). - 

3.3.3 Die D4 enthält keinen Hinweis, wie man die durch die 
Kennhiniensteifheit tga definierte Steifigkeit der 
Korrekturfeder weiter erhöhen kann. Indirekt iiee sich 
aus den Figuren und der Beschreibung bestenfails ableiten, 
daB die nichtlineare "Teilfeder" (Korrekturfeder) dadurch 
versteift werden kann, daB stärkere bzw. mnehr Magnete zur 
Anwendung kommen, was jedoch offensichtiich Nachteile in 
bezug auf Gewicht und Raumnbedarf mit sich bringt. 

3.3.4 Hinweise auf konstruktive NaBnahmen an Magnetfedern zur 
Erhöhung der Federsteifigkeit sind auch den weiteren 
relevanten Entgegenhaltungen nicht zu entnehmen: 

D3 betrif ft in erster Linie einen Magnetdämpfer, auf den 
der Begriff 'tFedersteifigkeit" nicht anwendbar ist 
Denjenigen Stellen der D3, die die Anwendung des in den 
Figuren dargesteilten Magnetkolbens bei einer Tauchkolben-
feder erwähnen (vgl. Beschreibung S. 3, linke Spalte unten 
und rechte Spalte oben), fehit jeder weitere Hinweis auf 
Mal3nahmnen zur Erhôhung der Federsteifigkeit. 

3.3.5 In dem Lehrbuch über Dauermnagnete D7 (S. 602, Bud 66.14) 
- 	wird zur Fokussierung eines Elektronenstrahls in einer 

Wanderfeldrôhre ein rotationssymnetrischer Dauermnagnet 

4 
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dargestelit, der in der im Bud rechts gezeigten 
Ausführung aus radial magnetisierten Magneten und in der 
links gezeigten Ausführung aus axial Inagnetisierten 
Magneten mit als Polschuhe bezeichneten Metallzwischen-
teilen besteht. Im Gegensatz zurn angefochtenen Patent geht 
es bei dieser Anwendung von Permanentinagneten urn die 
Fokussierung eines den rotationssymetrischen Magneten 
durchdringenden Elektronenstrahls, der einen "wellenartig 
wechselnden" Durchmesser aufweist. 

Funktionelle Unterschiede der beiden Magnetausführungen 
sind weder erwãhnt noch aus dem Bud 66.14 auf Seite 602 
von D7 erkennbar. Die beiden Ausführungsformen müssen 
somit in Hinblick auf die gezeigte Anwendung als 
gleichwirkend betrachtet werden. 

Dies gilt auch für die iuechanisch abschaltbaren Permanent-
magnete, wie sie z. B. bei Inagnetischen Spannvorrichtungen 
zur Metalibearbeitung gemäS S. 546 und 547 von D7 benutzt 
werden. Die Abbildungen 60.22 bzw. 60.23 zeigen die 
Magnete in der radial magnetisierten Ausfuhrung bzw. in 
der axial inagnetisierten Ausführung mit Zwischenpol-
platten. Ein Vorteil der einen oder anderen Ausführungs-
form ist weder erwãhnt noch erkennbar. 

3.3.6 Keiner der genannten Druckschriften D3 und D7 kann soinit 
entnoinmen werden, daB axial inagnetisierte Magnet- 
anordnungen Vorteile gegenüber soichen mit radialer 
Magnetisierung haben; denn es ist weder auf die Möglich-
keit einer besserne Fokussierung bzw. Konzentration des 
Magnetfeldes bei axialer Magnetisierung (mit Poiplatten) 
noch auf irgendwelche sonstigen Vorteile einer dieser 
Mäglichkeiten verwiesen. 

Aber selbst wenn man davon ausginge, es sei dem Fachrnann 
bekannt gewesen, daB axial magnetisierte Anordnungen mit 

04023 	 .../... 
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Weicheisenzwischenstücken grundsàtzlich eine Fokussierung 
der Magnetlinien ermaglichen, kännte dieses Argument nicht 
zur Begründung des Fehiens von erfinderischer Tàtigkeit 
herangezogen werden, denn in keiner der eine Korrektur- 

- feder betreffenden Entgegenhaltungen (D4, D8 und D9) ist 
ein Hinweis enthalten,. daI3ein Magnetfeld mit gräBerer 
Feldlinienkonzentration (Fokussierung) die negative 
Federsteifigkeit erhäht, und zwar in der Gr6l3enordnung 
einer Zehnerpotenz. Es kann somit auch nicht davon 
ausgegangen werden, daB ein nach einer wirksameren 
Korrekturfeder (also einer un Betriebspunkt eine gröBere 
Steifigkeit aufweisenden Feder) strebender Fachmann von 
vornherein in der Verdichtung (Fokussierung) der 
Magnetlinien einen brauchbaren Läsungsweg hätte sehen 
müssen. 

3.3.7 Nachdem somit dent Stand derTechnik keine Anregung zu 
entnehmen ist, wie ein gattungsgemäl3es Federungssystem 
nach der D4 un Sinne der in D4 schon erwähnten Aufgabe 
weiter verbessert werden kann,ist noch die folgende 
Argumentation der Beschwerdeführerin z prüfen 1  

es gebe keinen TJnterschied in der Wirkungsweise dér 
Federsysteine nach D4 und dent angefochtenen Patent; 

es sei schon aus der D3 und der D7 ailgemein bekannt, 
neben der radialen Magnetlinienorientierung bei 
Konstruktionselementen mit mehreren in Ringform 
angeordneten Magneten eine axiale Magnetlinien-
orientierung mit Weicheisenzwischenstucken 
vorzusehen, und es gebe somit nur zwei Môglichkeiten 
einer Magnetisierung für eine Zusatzfeder; 

C) 	"das Herausgreifen einer dieser beiden Móglichkeiten" 
zur Anwendung bei der Anordnung nach D4 stelle keine 
Erfindung dar. 
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3.3.8 Die Behauptung a) ist nach Auffassung der Kamer aus 
folgenden Gründen nicht zutref fend. 

Bei dern Federungssystem nach D4 sind in beiden Teilen 1, 2 
der Korrekturfeder mehrere Permanentmagnete vorgesehen, 
vgl. den Kennzeichenteil des Anspruchs 1 bzw. die 
Ansprüche 2 und 3 bzw. Fig. 6 von D4, nach denen auch der 
innere Teil der Feder mehrere Permanentmagnete aufweisen 
soil. Die Magnetlinien des radial magnetisierten 
Permanentmagneten verlaufen guer zur Bewegungsrichtung der 
Korrekturfeder und die direkt an den Permanentinagneten 
wirksainen Pole der relativ zueinander beweglichen Teile 1 
und 2 stehen einander unmittelbar gegenüber. Diese in 
Fig. 4 von D4 gezeigte Position der Korrekturfeder 
entspricht dein in Figur 1 des angefochtenen Patents 
dargesteliten Arbeitspunkt 5, an dern die sich in einem 
labilen Gleichgewichtszustand befindende Korrekturfeder 
keine Zusatzkraft auf die Tragfeder ausubt. Bei geringer 
Auslenkung der Korrekturfeder aus dein labilen Gleich-
gewichtszustand erzeugen die gleichnamig einander 
gegenüberstehenden Pole an der Korrekturfeder in axialer 
Richtung Absto8-Krãfte (vgl. hierzu die Figur 3b von D4 
bzw. in Figur 1 des angefochtenen Patents die Kurve 2). 

Die Kaxniner teilt, wie bereits ausgefuhrt, die durch 
Vorführung eines Modells belegte Auffassung der 
Beschwerdegegnerin, daB eine Fokussierung des Magnet-
flusses, d. h. eine hähere Konzentration der Magnetlinien-
dichte, wie sie durch den Einsatz von Permanentmagneten 
mit axialer Magnetisierung und auf den Magnetflu8 
fokussierend wirkenden Weicheisenzwischenstücken erst 
mnäglich gemnacht wird, die AbstoBkraft nach Auslenkung der 
Korrekturfeder aus ihrem labilen Gleichgewicht stark 
erhóht und dadurch die Steifigkeit der Korrekturfeder 
krãftig ansteigen lãBt, wodurch die Gesanmtfederanordnung 
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im Arbeitspunkt weicher wird und foiglich einen häheren 
Fahrkomfort vermitteit als dies bei radialer 
Magnetisierung nach D4 mit geringerer Magnetlinien-
konzentration mäglich ist. Bei der Verwendung von 
Weicheisenzwischenstücken nach der Lehre des angefochtenen 
Patents ist es nämiich einfacher, eine, Fokussierung und 
eine Konzentrierung des Magnetfiusses an den un Quer-
schnitt reiativ klein ausführbaren Polenden der 
Weicheisenzwischenstücke zu erreichen, als dies der Fall 
ist, wenn sich die Pole der axial inagnetisierten Magnete 
wie be! der D4 gegenüberstehen. Bei dem angefochtenen 
Patent wird der MagnetfluB nämlich von jeweils zwei 
gieichpoligen (N-N bzw. S-S) Enden aus zwei axial 
gerichteten Magneten zusammengeführt und inittels des 
zwischengefügten Weicheisenstücks auf einen kleineren 
Querschnitt eingeengt als dies an den Polenden von radial 
inagnetisierten Perinanentlnagneten inöglich ist. Auerdem 
soil es nach Angabe der Beschwerdeführerin mäglich sein, 
bei der beanspruchten Axialinagnetisierung mit Weicheisen-
zwischenstUcken anisotrope Stabmagnete hoher Energiedichte 
zu verwenden, was be! radialer Magnetisierung (wie be! D4) 
als nicht môgiich bezeichnet wurde. Durch diese von der 
BeschwerdefUhrerin nicht in Frage gestelite Anwendung 
anisotroper Stabinagnete soil die Energiedichte 
(Fokussierung) noch weiter vergr6l3erbar sein. 

3.3.9 Die Behauptung b) der Beschwerdeführerin ist insoweit 
zutreffend als sie sich auf das Bekanntsein von axial 
inagnetisierten Permanentmagnetanordnungen mit Weicheisen-
zwischenstücken be! StoBdämpfern (D3) und be! Wanderfeld-
rähren oder abschaltbaren magnetischen Spannvorrichtungen 
be! der Metailbearbeitung (D7) bezieht, wobei bei den 
letzteren Anwendungsbeispielen in D7 jeweils die axiale 
Magnetisierung mit Weicheisenzwischenstücken der radialen 
Magnetisierung offensichtlich als gleichwertig 
gegenübergestelit ist (vgl. auch Punkt 3.3.5). 
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Selbst wenn man davon ausgeht, daB auch dem Fachinann auf 

dem Gebiet der Federungen aufgrund der Ausführungen in dem 

Lehrbuch nach D7 die axiale und radiale Magnetisierung 

als gleichwertig und gegeneinander austauschbar hätte 

bekannt sein müssen, sprechen die Oberlegungen nach den 

vorstehenden Punkten 3.3.3 bis 3.3.5 dafür, daB es 

naheliegender gewesen ware, die bekannte radiale 

Magnetisierung bei Korrekturfedern nach D4 z. B. durch 

Verwendung wesentlich stárkerer Magnete mit hóchster 

Magnetlinienkonzentration weiterzuentwickeln, wie dies von 

der Beschwerdeführerin für die Zukunft vorausgesagt wurde, 

als die beanspruchte axiale Magnetlinienorientierung mit 

Weicheisenzwischenstücken anzuwenden. 

Im übrigen ist in den Druckschriften D3 und D7 nichts 

darüber gesagt, daB die axiale Magnetisierung mit 

Weicheisenzwischenstücken autoinatisch fokussierend und 

konzentrierend auf den MagnetfluB wirkt. Nach Ansicht der 

Kammer tritt diese Wirkung erst dann em, wenn der von dem 

WeicheisenzwischenstÜck dem MagnetfluB zur Verfugung 

gestelite Querschnitt zu einer Einengung des Magnetfeldes, 

d. h. zu einer Konzentration bzw. Fokussierung des 

Magnetfiusses führt. Bei einer relativ starken Bemessung 

der Weicheisenzwischenstücke muB nämlich nicht notwendig 

eine zusãtzliche Konzentration des Magnetfiusses im 

Weicheisenzwischenstück (Polschuh) auftreten, sondern 

lediglich eine Umlenkung und gebündelte Weiterleitung der 

Magnetlinien von den Polenden der Permanentmagnete zu den 

Polschuhenden der Weicheisenzwischenstücke. 

Eine zufällige Benutzung der aus anderen Anwendungen 

bekannten axialen Magnetisierung mit Weicheisenzwischen-

stücken bei Korrekturfedern anstelle der dort bekannten 

radialen Magnetisierung gemäB D4 hãtte somit nicht zwangs-

làufig zur Lehre des angegriffenen Patents gefuhrt, denn 
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für die un Sinne der Aufgabe angestrebte Verbesserung des 
Federsystems sind nicht die radiale Nagnetisierung und die 
Nagnetflul3uinlenkung im Weicheisenzwischenstück allein 
verantwortlich, sondern es bedurfte der Forderung nach 
einer Fokussierung des Magnetfiusses, die offensichtlich 
durch eine entsprechende Bemessung der Weicheisenzwischen-
stücke erreichbar ist. Die Erkenntnis, daB eine soiche 
Fokussierung zur Lösung der Aufgabe nötig ist, stelit 
jedoch einen entscheidenden letzten Schritt dar, der nicht 
nachweislich aus dein Stand der Technik bekannt oder daraus 
ableitbar ist und sotnit ein wichtiges Indiz für das. 
Vorliegen von erfinderischer Tâtigkeit ist (vergleiche 
hierzu T 113/82, AB1. EPA 1984 ,, 10) 

3.3.10 Aus vorstehenden Gründen 1st die Kaininer der Auffassung, 
daB die beanspruchte Erfindung keine folgerichtige 	- - 
Weiterentwicklung des oben genannten Standes der Technik 
ist. 

3.3.11 Für diese Beurteilung spricht auch die Tatsache, daB mit 
der gáttungsbildenden D4 (Anmeldung mi Jahre 1968 und 
Veröffentlichung un Jahre 1970) trotz des Bekanntseins 
zumindest seit dem Jahr 1952 von axial magnetisierten 
Permanentmagneten mit Weicheisenzwischenstücken und deren-• 
Einsatz bei Dämpfern (D3) und andeutungsweise bei Federn 
nach demn mnagnetischen Tauchkolbenprinzip (siehe D3, S. 3, 
linke Spalte, letzter Absatz und rechte Spalte, erster 
Absatz) ein Magnetsystemn mit radialer Magnetisierung 
emnpfohlen wurde und nicht die einen erheblichen 
Fortschritt hinsichtlich des Fahrkomforts bringende Losung 
nach der vorliegenden Erfindung. Weiterhin sind bis zur 
Prioritàtsanrneldung des angefochtenen Patents (un 
Jahre 1983) seit Veröffentlichung der D4 und der D7 noch 
einmnal 13 Jahre vergangen bis die vorliegende Lôsung 
gefunden wurde. Die Beschwerdegegnerin machte hierzu von 
der Beschwerdeführerin unwidersprochen geltend, daB die 
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Lôsung nach D4 von der Automobilindustrie als nicht 
wirksam genug abgelehnt und dort der Wunsch nach einer 
effektiveren Korrekturfeder geauBert wurde, so daB auch 
von eineln bestehenden dringenden Bedürfnis gesprochen 
werden könne. 

DaB die aufgefundene Lôsung nicht ohne weiteres nahelag, 
ergibt sich auch aus der Betrachtung des weiteren 
aufgedeckten Standes der Technik nach den Druckschriften 
D8 bzw. D9 (Ringmagnet mit Weicheisenanker bzw. gewickelte 
Schraubenfeder als Korrekturfeder), die eine von der 
Erfindung völlig abweichende Ausbildung der Korrektur-
federn empfehlen. 

Die Kammer zieht aus dein Vorstehenden insgesamt den 
SchluB, daB sich das Federungssystem nach dern Anspruch 1 
dent Stand der Technik in seiner Gesamtheit nicht in 
naheliegender Weise entnehmen laSt. Es liegt somit 
erfinderische Tätigkeit vor (Art. 56 EPU) und der 
Gegenstand des Anspruchs 1 1st geiuäB Art. 52 (1) 
patentfähig. 

Die abhãngigen Ansprüche 2 bis 10 sind formal nicht zu 
beanstanden; sie enthalten besondere Ausführungsarten der 
Erfindung nach Anspruch 1 und sind daher ebenfalls 
gewãhrbar. 

Das Patent hat daher jut Umfang der in der mündlichen 
Verhandlung Uberreichten Ansprüche 1 bis 10 Bestand. 
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Entscheidungsforiuel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Erstinstanz zurückverwiesen mit der 

Auflage, das Patent mit den in der mnündlichen Verhandlung 

eingereichten Patentansprüchen, der ebenfalls überreichten 

Beschreibung und den erteilten Zeichnungen aufrecht-

zuerhalten. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
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